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Der elektronische Entgeltnachweis (ELENA) soll nach dem Willen der Bun-
desregierung nunmehr endgültig eingestellt werden. Stimmen aus der 
Fachwelt hatten schon während des Gesetzgebungsverfahrens erhebliche 
verfassungsrechtliche Zweifel an dieser Art von Vorratsdatenspeicherung 
geäußert. 

Mit dem ELENA-Verfahren werden bislang alle Arbeitgeber monatlich verpfl ichtet, ne-
ben den Meldungen für die Lohnsteuer und zu den Trägern der Sozialversicherung eine 
Vielzahl weiterer, auch persönlicher Daten elektronisch mitzuteilen. Ob diese Zahlen 
jemals für einen Zweck benötigt werden, war ohne Bedeutung. Hierdurch sollte – ohne 
konkreten Bezug auf den Einzelfall – einer der größten Datenspeicher der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgebaut werden. 

Neben den erheblichen wirtschaftlichen Fragen, ob sich der Aufwand jemals lohnen 
würde, bestehen unvermindert auch erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses 
Verfahrens. Dies belegen nicht zuletzt die unzähligen Verfassungsbeschwerden, die ge-
gen „ELENA“ in Karlsruhe zwischenzeitlich eingelegt wurden. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bereits einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des 
ELENA-Verfahrens vorbereitet und dem Parlament vorgelegt. Das Gesetz soll noch im 
Laufe dieses Jahres verabschiedet werden. 

Anmerkung: Grundsätzlich wird empfohlen, die Entgelte zunächst weiterhin monatlich 
zu melden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will ein Konzept erarbei-
ten, wie die bereits bestehende Infrastruktur des ELENA-Verfahrens und das erworbene 
Know-how für ein einfacheres und unbürokratisches Meldeverfahren in der Sozialversi-
cherung genutzt werden können. 
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Bitte beachten Sie! Die Abschaffung von ELENA hat keine Auswirkungen auf das Ver-
fahren der elektronischen Lohnsteuerkarte bzw. der elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale (ELStAM). Die „elektronische Lohnsteuerkarte“ ist davon nicht betroffen. Hier 
gilt also weiterhin der Starttermin Januar 2012.

Mit zwei Urteilen vom 21.7.2011 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschie-
den, dass die Festsetzung des Solidaritätszuschlags zur Einkommen- und 
Körperschaftsteuer bis zum Jahr 2007 verfassungsgemäß war. 

Auch nach einer Laufzeit von bis dahin 13 Jahren – so der BFH – diene er noch zur 
Deckung des besonderen Finanzbedarfs des Bundes aus den Kosten der Wiederherstel-
lung der deutschen Einheit. Zu einem dauerhaften Instrument der Steuerumverteilung 
dürfe der Solidaritätszuschlag allerdings nicht werden. 

Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens können außerge-
wöhnliche Belastungen abgezogen werden. Außergewöhnliche Belastungen 
sind dem Steuerpfl ichtigen zwangsläufi g entstehende größere Aufwendun-
gen, die über die der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpfl ichtigen gleicher 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands entstehenden 
Kosten hinausgehen. Kosten eines Zivilprozesses hatte die Rechtsprechung bisher nur 
ausnahmsweise bei Rechtsstreiten mit existenzieller Bedeutung für den Steuerpfl ichti-
gen als außergewöhnliche Belastung anerkannt. 

Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfi nanzhof (BFH) nun-
mehr die enge Gesetzesauslegung aufgegeben und mit Urteil vom 12.5.2011 entschie-
den, dass die Kosten eines Zivilprozesses unabhängig von dessen Gegenstand bei der 
Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden können.

Steuerlich ansetzbar sind nach Auffassung des BFH derartige Aufwendungen al-
lerdings nur, wenn die Prozessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und 
nicht mutwillig erscheint. Davon ist auszugehen, wenn der Erfolg des Zivilprozesses 
mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein Misserfolg ist. Zivilprozesskosten sind auch 
nur insoweit abziehbar, als sie notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht 
überschreiten. Etwaige Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung sind im Rahmen 
der Vorteilsanrechnung zu berücksichtigen.

Anmerkung: Bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens lag eine Stellungnahme 
der Finanzverwaltung zu diesem Urteil noch nicht vor. Diese bleibt noch abzuwarten.

Mit Schreiben vom 1.4.2011 hat das Bundesfi nanzministerium zur Neure-
gelung bei der Überlassung eines betrieblichen Kfz für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte Stellung genommen und Regelungen für den 
Arbeitnehmerbereich getroffen. 

Danach kommt die Zuschlagsregelung von 0,03 % des Listenpreises je Ent-
fernungskilometer pro Monat nur insoweit zur Anwendung, wie der Arbeitnehmer den 
Pkw tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte nutzt. 
Zur Ermittlung des Zuschlags ist eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten mit 
0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer vorzunehmen.

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein weist nunmehr ausdrücklich darauf hin, dass 
die für den Arbeitnehmerbereich getroffenen Regelungen nicht auch für den Unter-
nehmer gelten. Die derzeitige Rechtsprechung betrifft ausschließlich Arbeitnehmerfälle 
und ist nicht auf den betrieblichen Bereich übertragbar. Bei Nutzung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs durch den Unternehmer für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte ist weiterhin ein pauschaler Zuschlag i. H. v. 0,03 % des Listenpreises anzusetzen. 
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Anmerkung: Inwieweit diese „Ungleichbehandlung“ auf Dauer standhalten wird, bleibt 
abzuwarten. Unter Umständen muss auch hierzu eine gerichtliche Klärung herbeige-
führt werden, wenn die Finanzverwaltung vorher nicht einlenkt.

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 5.5.2011 entschie-
den, dass die Aufgabe der Investitionsabsicht nach Erlass des Steuerbeschei-
des, in dem ein Investitionsabzugsbetrag berücksichtigt wurde, ein rückwir-
kendes Ereignis im Sinne der Abgabenordnung darstellt. 

Damit beginnt der Zinslauf für den steuerlichen Unterschiedsbetrag, der sich aus der 
Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrages im Ausgangsjahr ergibt, nicht 
schon 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Abzugsbetrag geltend 
gemacht wurde, sondern erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
rückwirkende Ereignis eingetreten ist. 

Dies hat zur Folge, dass eine Vollverzinsung – entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung – faktisch entfällt. Auch zahlreiche Stimmen der Fachliteratur gehen davon 
aus, dass Steuerpfl ichtige nach derzeitigem Gesetzeswortlaut keine rückwirkende Ver-
zinsung bei unterlassener Investition befürchten müssen. Diese Problematik muss mit-
telfristig noch höchstrichterlich geklärt werden. Bis dahin sollten Zinsfestsetzungen bei 
geänderten Steuerbescheiden wegen ausgebliebener Investition nicht bestandskräftig 
gelassen werden.

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat der Gesetzgeber – bisher weitgehend 
unbemerkt – das sog. Verzögerungsgeld eingeführt. Es beträgt mindestens 
2.500 € und höchstens 250.000 € und kann u. a. festgesetzt werden, wenn 
der Steuerpfl ichtige bei einer Außenprüfung nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist Auskünfte erteilt oder Unterlagen vorlegt. 

Ursprünglich stand die Einführung des Verzögerungsgeldes im Zusammenhang mit der 
seit 2009 eingeräumten Befugnis, die Buchführung eines Unternehmens in das Ausland 
zu verlagern. Um einer evtl. erforderlichen Rückverlagerung der Buchführung in das In-
land Nachdruck zu verleihen, wurde das Verzögerungsgeld eingeführt. Der Gesetzgeber 
hat es aber nicht bei dieser Regelung belassen, sondern diese Sanktionsmaßnahme auch 
auf die verzögerte Mitwirkung im Rahmen einer Außenprüfung erstreckt. 

Der Finanzverwaltung steht damit neben der auch weiter bestehenden Möglichkeit zur 
Verhängung eines Zwangsgelds ein durchaus scharfes Sanktionsinstrument zur Verfü-
gung, vergleicht man etwa die Höhe des Verzögerungsgelds von mindestens 2.500 € 
bis zu 250.000 € mit der Höhe des Zwangsgeldes, das höchstens 25.000 € betragen 
darf. Zudem ist das Verzögerungsgeld anders als das Zwangsgeld auch dann zu zah-
len, wenn der Steuerpfl ichtige seiner Verpfl ichtung nach dessen Festsetzung doch noch 
nachkommt.

Mit Beschluss vom 16.7.2011 hat der Bundesfi nanzhof entschieden, dass ein Verzö-
gerungsgeld verhängt werden kann, wenn ein Steuerpfl ichtiger seinen Mitwirkungs-
pfl ichten im Rahmen einer Außenprüfung nicht fristgerecht nachkommt. Werden 
angeforderte Unterlagen auch nach der Festsetzung der Sanktionsmaßnahme nicht 
vorgelegt, darf allerdings wegen derselben Unterlagen nicht noch einmal ein Verzöge-
rungsgeld festgesetzt werden. Die erneute Festsetzung wegen derselben Unterlagen sei 
rechtswidrig. 

In der Regel sind ärztliche Leistungen – also Leistungen, die der medizini-
schen Betreuung von Personen durch das Diagnostizieren und Behandeln 
von Krankheiten dienen – von der Umsatzsteuer befreit. Leistungen, die die-
se Kriterien nicht erfüllen, unterliegen dagegen der Umsatzsteuer.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-
Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

12.9.2011

Sozialversicherungsbeiträge 28.9.2011

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2011 = 0,37 %  1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 %, 1.1.2009 – 30.6.2009 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2011: Juli = 111,0; Juni = 110,6; Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; 
Januar = 109,2; 2010: Dezember 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Die Oberfi nanzdirektion Karlsruhe hat in einer Verfügung vom 5.4.2011 einen umfang-
reichen Katalog ärztlicher Leistungen aufgestellt, in dem sie aufzeigt, welche Leistungen 
umsatzsteuerbefreit und welche umsatzsteuerpfl ichtig sind. Den Schwerpunkt bilden 
Leistungen, die im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer als „kritisch“ eingestuft wer-
den, wie z. B. ärztliche Gutachten, Berufsuntauglichkeitsuntersuchungen und Ähnliches.

Anmerkung: Sollten neben steuerbefreiten Arztleistungen auch noch andere steuer-
pfl ichtige Umsätze erbracht werden, kann unter weiteren Voraussetzungen bei Umsät-
zen bis 17.500 € im Kalenderjahr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen 
werden. Bitte lassen Sie sich im Bedarfsfalle beraten.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel über die Zahlung 
einer monatlichen Gebühr für die Führung des Darlehenskontos in den all-
gemeinen Geschäftsbedingungen einer Bank unwirksam ist. 

Er führt in seiner Begründung aus, dass es sich bei der streitigen Gebüh-
renklausel nicht um eine der Inhaltskontrolle von vornherein entzogene Preisklausel 
handelt. Eine solche liegt nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nur vor, 
wenn die betreffende Gebühr den Preis für eine vom Klauselverwender angebotene ver-
tragliche Leistung festlegt. 

Die Kontoführungsgebühr dient jedoch nicht der Abgeltung einer vertraglichen 
Gegenleistung oder einer zusätzlichen Sonderleistung der Bank. Diese führe das 
Darlehenskonto vielmehr ausschließlich zu eigenen buchhalterischen bzw. Abrech-
nungszwecken. Der Bankkunde hingegen, der seine regelmäßigen Zahlungspfl ichten 
üblicherweise dem Kreditvertrag oder einem eigenständigen Zins- und Tilgungsplan 
entnehmen kann, ist auf die Führung eines gesonderten Darlehenskontos durch das 
Kreditinstitut im Regelfall nicht angewiesen. 

Änderung der maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskos-
ten und sonstige Umzugsauslagen ab 1.8.2011

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben für Umzüge ab 1.8.2011 folgende 
Höchstbeträge festgelegt:

• Der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten für 
ein Kind maßgebend ist, beträgt bei Beendigung des Umzugs 1.617 €. 

• Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt für Verheiratete 1.283 € 
bzw. für Ledige 641 €. Er erhöht sich für jede weitere Person mit Ausnahme des 
Ehegatten um 283 €.
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